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>> Personalien

Ingenieurbüro Mitesser – Neubergstraße 32 – 97450 Arnstein

Andreas Mitesser
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• Bauingenieur

• BAFA-Energieberater

• Energiemanager (IHK)

• Druckluftspezialist (IHK)

• Energieeffizienzberater für KMU

• Mitglied GIH Bayern e.V. und EA-Ufr.

• Agenda 21: Arbeitskreis Ressourcen

• Regionalmanagement: Projektgruppe Energie



GIH Bayern e.V.

>> Vorstellung
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www.gih-bayern.de

Geschäftsstellen in Bamberg und München



>> Agenda

� Einführung zum Thema

� Förderprogramme Heizungstausch  

Aktuelle Förderkulisse 

4

� Förderprogramme Heizungstausch  

� Förderprogramme Sanierung

� Förderprogramme Neubau

� Empfehlungen



>> Warum Energie sparen?
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Quelle:  Energieagentur  Regensburg e.V. 



>> Warum Energie sparen?

Versorgungssicherheit gefährdet 
aufgrund stark steigender Importabhängigkeit -
insbesondere aus Krisenregionen 

Klimawandel 
Resultat fossiler Energieversorgung und schreitet 
schneller voran als erwartet
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schneller voran als erwartet

Quelle: Bilder www.google.de



>> Ziele der Bundesregierung
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>> Überblick über Fördermöglichkeiten

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)    
http://www.bafa.de/
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>> Überblick über Fördermöglichkeiten

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)    
http://www.kfw.de/
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>> Bundesförderung für effiziente Gebäude
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>> Neubauförderung
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Nur noch Darlehen möglich – Zuschuss wurde gestrichen



>> Neubauförderung
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Zu Beginn des Förderprogramms war noch ein Zinssatz ab 0,01 % möglich



>> Neubauförderung
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>> Neubauförderung
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Darlehen mit einem Zinssatz ab 0,01 % für Familien mit einem 
geringen oder mittleren Einkommen.



Voraussetzungen KfW 300 

� Zu versteuerndes Haushaltseinkommen maximal 90.000 € bei 
Haushalten mit einem Kind, zuzüglich 10.000 € je weiteres Kind. 

� Einkommen von Kindern wird nicht berücksichtigt.

>> Neubauförderung
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� Einkommen von Kindern wird nicht berücksichtigt.

� Darlehen in Höhe von 170.000 € bis 270.000 € abhängig von der 
Förderstufe und der Anzahl der Kinder.

� Gebäude entspricht dem Standard Effizienzhaus 40 (EH40).

� Kein Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Energie oder Biomasse.



>> Bayerisches Wohnungsbauprogramm

Förderung des Baus von Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern

Förderung des Baus und Erwerbs von Eigenwohnraum in der Form 
von Einfamilienwohnhäusern, Zweifamilienwohnhäusern
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Zinssatz 0,5 %, Einkommensgrenzen beachten,
max. 30 % der Gesamtkosten
Zuschuss 5.000.- € je Kind



>> Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm

Förderung des Baus und Erwerbs von Eigenwohnraum in der Form 
von Einfamilienwohnhäusern, Zweifamilienwohnhäusern
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Zinssatz aktuell ca. 1,03 %, Einkommensgrenzen beachten,
max. 30 % der Gesamtkosten



>> Förderung der Gebäudesanierung 
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>> Förderung der Gebäudesanierung 
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Nur noch Darlehen möglich – Zuschuss wurde gestrichen



>> Förderung der Gebäudesanierung 
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>> Bundesförderung ab 2024 (BEG EM)
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>> Systematik der Förderung
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>> Förderfähige Kosten
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>> Ablauf des Antragsprozesses
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>> Neuerungen 1/2
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>> Neuerungen 2/2
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>> Zusätzliches Angebot
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Laufzeit Zinsbindun Tilgungsfreie 

Anlaufzeit

Sollzins pro Jahr 

(effektiver 

Jahreszins)

Ergänzungskredit Plus (358)
Beim Ergänzungskredit – Plus (358) wird für den Zeitraum der ersten 

Zinsbindungsfrist bei einem Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 90.000 Euro      
ein zusätzlicher Zinsvorteil gewährt.

>> Ergänzungskredit
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Jahreszins)

4 bis 5 

Jahre

5 Jahre 1 Jahr 0,01 % ( 0,01 % )

6 bis 10 
Jahre

10 Jahre 1 bis 2 Jahre 1,22 % ( 1,23 % )

11 bis 25 
Jahre

10 Jahre 1 bis 3 Jahre 1,97 % ( 1,99 % )

26 bis 35 
Jahre

10 Jahre 1 bis 5 Jahre 2,08 % ( 2,10 % )



>> Praxisbeispiel Dachsanierung 

Dachsanierung: 45.000 €
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>> Praxisbeispiel Einzelmaßnahmen 

Maßnahmen an der Gebäudehülle

� Förderfähige Kosten bis maximal 30.000 € pro Wohneinheit.

� Zuschuss 15 % der förderfähigen Kosten.
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� Nur mit iSFP maximal 60.000 € pro Wohneinheit möglich. 

� Zuschuss 20 % der förderfähigen Kosten.

� Einhaltung der technischen Mindestanforderungen.

� Zuschuss 50 % für Baubegleitung. 



>> Praxisbeispiel Dachsanierung 

Förderfähige Kosten: 45.000 €

Zuschuss                     4.500 €

Baubegleitung             1.500 €
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Baubegleitung             1.500 €

Eigenanteil                39.000 €

Bei Vorlage eines individuellen Sanierungsfahrplans
Reduzierung des Eigenanteils um 4.500 € möglich



>> Steuerliche Förderung § 35 c EStG

Maßnahmen wie bei der Bafa-Förderung

� Steuerlast wird über 3 Jahre in der Summe um bis zu 40.000 €
gesenkt (Berechnungsgrundlage 20 % der förderfähigen Kosten).

� Im ersten und zweiten Jahr 7 %, im dritten Jahr 6 % von maximal 
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� Im ersten und zweiten Jahr 7 %, im dritten Jahr 6 % von maximal 
200.000 €

� Kosten für die Energieberatung zur Hälfte abzugsfähig.

� Die technischen Mindestanforderungen der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude müssen eingehalten werden.



>> Alternative: Steuerliche Förderung
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>> Alternative: Steuerliche Förderung
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>> Steuerbonus für Handwerkerleistungen

Bund: Finanzamt

Internet: www.finanzamt.de

Antragsberechtigte:

• Private Haushalte (Mieter und Eigentümer)

Förderung:

Nur Arbeitskosten, ohne Material 
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Förderung:

Arbeit ohne Material: Gefördert werden handwerkliche Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten am Haus, in der Wohnung und auf 

dem Grundstück, z.B. Tapezierer-, Maler-, Fliesenleger-, Sanitär-, Elektriker-, 

Maurer-, Trockenbau-, Garten- und Wegebauarbeiten.

Art und Höhe der Förderung:

• bis zu 20 % der Kosten für Handwerksarbeiten können von der Steuerschuld
abgezogen werden

• maximal 1.200.- € pro Jahr und Haushalt



>> Vorgehensweise bei Sanierung
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>> Vorgehensweise bei Sanierung

Beratungsmöglichkeiten

� Initialberatung  

� Berechnung für KfW-Förderprogramme

37

� Berechnung für KfW-Förderprogramme

� BAFA geförderte Beratung

� Planung und Bauleitung (geförderte Baubegleitung)



>> Schritt 1: Energieberatung
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Beratungsbericht oder iSFP

� Zuschuss: 80 % der zuwendungsfähigen Honorarkosten

� Ein- und Zweifamilienhäuser: maximal 1.300 € Zuschuss

>> Schritt 1: Energieberatung
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� Ein- und Zweifamilienhäuser: maximal 1.300 € Zuschuss

� Mehrfamilienwohnhäuser: maximal 1.700 € Zuschuss

� 500 € zusätzlich für Vorstellung bei der Wohnungseigentümer-
versammlung

5 % höhere Förderung bei Vorlage eines

individuellen Sanierungsfahrplans



� Die vorgestellten Förderungen sind nur ein kleiner Ausschnitt.

� Es ist schwierig allgemein gültige Ratschläge für die Förderung von 
Maßnahmen zu geben.                                                                  
Jede Maßnahme hat andere Voraussetzungen.

>> Fazit
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Jede Maßnahme hat andere Voraussetzungen.

� Eine maßgeschneiderte Beratung zu Förderprogrammen ist erst 
möglich, wenn man die Randbedingungen kennt.

� Hausgröße, Sanierung oder Neubau und eine Vorhabens-
beschreibung sind Voraussetzung zur Beurteilung der 
Förderfähigkeit



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Energieberatung - Energiemanagement

Ingenieurbüro Mitesser 

Neubergstraße 32
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Neubergstraße 32

97450 Arnstein

Tel:  09363 – 99 204
Fax: 09363 - 766

E-Mail: mitesser@t-online.de


